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Regeste

Regeste Auskunfterteilung nach dem Doppelbesteuerungsabkommen vom 16. Okt. 1948
zwischen der Schweiz und Schweden (DBAS). 1. Zulässigkeit der Beschwerde gegen den
Beschwerdeentscheid des Eidg. Finanz- und Zolldepartementes, wonach auf Grund des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Schweden der zuständigen schwedischen Behörde eine
Auskunft zu erteilen ist (Erw. 1). 2. Die Auskunftspflicht der Schweiz gegenüber Schweden
nach Art. 10 Abs. 2 DBAS (Erw. 2 und 3).

Regeste Renseignements à donner conformément à la convention conclue, le 16 octobre
1948, entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions. 1. Recevabilité du
recours contre la décision sur recours émanant du Département fédéral des finances et des
douanes et selon laquelle la convention prémentionnée oblige à fournir un renseignement à
l'autorité suédoise compétente (consid. 1). 2. Devoir qui incombe à la Suisse de fournir des
renseignements à la Suède de par l'art. 10 al. 2 de la Convention prémentionnée (consid. 2 et
3).

Regesto Rilascio d'informazioni giusta la Convenzione conclusa il 16 ottobre 1948 tra la
Svizzera e la Svezia, al fine di evitare i casi di doppia imposizione. 1. Ammissibilità del
ricorso contro la decisione su ricorso resa dal Dipartimento federale delle finanze e delle
dogane, e secondo la quale la citata Convenzione obbliga a fornire un'informazione
all'autorità svedese competente (consid. 1). 2. Dovere che incombe alla Svizzera di fornire
informazioni alla Svezia giusta l'art. 10 cpv. 2 della surriferita Convenzione (consid. 2 e 3).

Erwägungen

E. 1
Gegenstand der Anfechtung ist ein Beschwerdeentscheid des Eidg. Finanz- und
Zolldepartements vom 28. Mai 1970. Die Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
beurteilt sich somit nach Art. 97 ff. OG in der auf den 1. Oktober 1969 in Kraft gesetzten
Fassung vom 20. Dezember 1968. Verfügungen der Departemente des Bundesrates sind
nach Art. 98 lit. b OG grundsätzlich mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar. Keine
der in Art. 99 bis 102 OG aufgezählten Ausnahmen trifft auf den vorliegenden Fall zu. Der
angefochtene Entscheid ist insbesondere keine Verfügung auf dem Gebiete der inneren oder
äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der
übrigen auswärtigen Angelegenheiten im Sinne von Art. 100 lit. a OG . Zwar lässt sich dies
nicht schon deshalb ausschliessen, weil hier Einzelinteressen im Spiele sind. Art. 100 lit. a
OG stellt aber einen eigentlichen Vorbehalt zugunsten der politischen Gewalt dar.
Regierungsakte wie andere wesentlich politische Entscheide der Verwaltung auf diesem
Gebiete sollen der Prüfung durch das Verwaltungsgericht des Bundes entzogen bleiben
(vgl. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über den Ausbau der



Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bunde, BBl 1965 II 1306, Sten.Bull. NR 1967 S. 36). Die
Verfügung des Eidg. Finanz- und Zolldepartements, welche in Anwendung des
schweizerisch-schwedischen Doppelbesteuerungsabkommens ergangen ist, ist weder ein
eigentlicher Regierungsakt noch sonst wesentlich politischer Natur. Die vorliegende
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist demnach zulässig.

E. 2
Nach Art. 10 Abs. 2 DBAS können sich die obersten Verwaltungsbehörden der beiden
Vertragsstaaten in Fällen von Schwierigkeiten oder Zweifeln bei der Auslegung oder
Anwendung des Abkommens verständigen. In dieser Vorschrift erblicken die Vorinstanzen
die rechtliche Grundlage für die beabsichtigte Auskunfterteilung. Aus ihrem Wortlaut allein
ergibt sich aber nicht ohne weiteres, dass die Schweiz im vorliegenden Falle zur Auskunft
verpflichtet ist. Ob dies zutrifft, ist auf dem Wege der Auslegung zu ermitteln.
Unbestrittenermassen enthält Art. 10 Abs. 2 DBAS keine allgemeine Amtshilfezusage der
Schweiz an Schweden. Die Schweiz hat es immer abgelehnt, sich in
Doppelbesteuerungsabkommen BGE 96 I 733 S. 736 allgemein zur Leistung von Amtshilfe
in Fiskalsachen zu verpflichten. Sie konnte dabei auf den Zweck solcher Abkommen
verweisen, der auf die Vermeidung internationaler Doppelbesteuerung beschränkt ist.
Anderseits setzt die vertragsgemässe Anwendung des Abkommens gewisse Auskünfte
voraus. Aus dem Vertragsschluss selbst erwächst den Vertragsstaaten die Pflicht zu loyaler
Anwendung der Vertragsbestimmungen. Insbesondere sind sie einander verpflichtet,
Missbräuche des Abkommens zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die
Abkommensvorteile nur jenen Personen zukommen, die nach dem Vertragswillen darauf
Anspruch haben. Jeder Vertragsstaat muss sich aber überdies vergewissern können, dass
das Abkommen nicht zu seinen Lasten missbraucht wird. Die Frage nach dem Missbrauch
des Abkommens ist die Frage nach seiner vertragsgemässen, richtigen Anwendung. Stellt
sie sich, so können Schwierigkeiten oder Zweifel tatsächlicher oder rechtlicher Natur den
betroffenen Vertragsstaat daran hindern, zur richtigen Lösung zu gelangen. In dieser Lage
muss er vom andern Vertragsstaat Auskünfte erhalten können. Der Sinn des Abkommens
erweist, dass das in Art. 10 Abs. 2 DBAS vorgesehene Verständigungsverfahren auch
diesem Zwecke dienen soll. Im Rahmen des Verständigungsverfahrens nach Art. 10 Abs. 2
DBAS können die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten somit
voneinander auch die zur Verhinderung von Missbräuchen und zur richtigen Anwendung
des Abkommens notwendigen Auskünfte verlangen. Solche Auskünfte brauchen sich ihrem
Zweck entsprechend entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht auf die
Darstellung von Rechtsauffassungen zu beschränken, sondern können auch einen konkreten
Sachverhalt betreffen. Diese Auslegung von Art. 10 Abs. 2 DBAS entspricht der
schweizerischen Auffassung zu allen Doppelbesteuerungsabkommen des Bundes (vgl.
Botschaft des Bundesrates zum Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und
Schweden vom 13. Juli 1965, BBl 1965 II 703). Würde die Schweiz Auskünfte zur
Vermeidung von Abkommensmissbräuchen verweigern, so würde sie praktisch
Missbräuche schützen. Damit aber würde sie den sinnvollen Fortbestand der Abkommen
gefährden.

E. 3
Lizenzgebühren aus Schweden an im Ausland wohnhafte Personen unterliegen nach
schwedischem Recht grundsätzlich der schwedischen Einkommensteuer. Nach Art. 2 Abs.
1 BGE 96 I 733 S. 737 des Schlussprotokolls zu Art. 2 DBAS werden aber Lizenzgebühren



nur im Wohnsitzstaate des Empfängers besteuert. Lizenzgebühren, die von Schweden an
einen Empfänger mit schweizerischem Wohnsitz fliessen, unterliegen deshalb der
schwedischen Einkommenssteuer nicht. Nur diese staatsvertragliche Regelung verbietet
somit den schwedischen Behörden, Lizenzgebühren, welche Y. der Beschwerdeführerin
vergütet, in Schweden zu besteuern. Bevor sie die Beschwerdeführerin der schwedischen
Einkommenssteuer unterwerfen konnten, mussten sie deshalb prüfen, ob nicht die im
Abkommen vorgesehene Steuerentlastung zur Anwendung komme. Damit stellte sich ihnen
aber die Frage der richtigen Anwendung des Abkommens, zu deren Lösung nach Art. 10
Abs. 2 DBAS die Schweiz durch Auskünfte beizutragen hat. Die EStV ist deshalb
grundsätzlich verpflichtet, dem Auskunftsgesuch stattzugeben.
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